Vorübergehendes Gaststättengewerbe
Gemäß § 2 Abs. 2 Gaststättengesetz (LGastG)
Sie wollen vorübergehend oder als gewerbetreibende Person im Reisegewerbe aus besonderem Anlass gastronomisch tätig werden? Dann müssen Sie dies bei der Stadt Güglingen zur Anzeige bringen. Hierfür verwenden Sie bitte das notwendige Anzeigeformular, welches sich auf der Homepage befindet. Die Anzeige hat grundsätzlich zwei Wochen vor dem vorübergehenden Gaststättenbetrieb zu erfolgen. Die bisherige Gestattung entfällt künftig mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2026.
Der Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes ist in Baden-Württemberg nur aus besonderem Anlass möglich. Ein besonderer Anlass liegt vor, wenn die gastronomische Tätigkeit an ein kurzfristiges, nicht häufig auftretendes Ereignis anknüpft, das außerhalb der gastronomischen Tätigkeit selbst liegt. Ein besonderer Anlass kann beispielsweise ein Stadtfest sein oder auch ein Weihnachtsmarkt. Ein Wochenmarkt, der regelmäßig stattfindet und damit ein häufiges Ereignis darstellt, ist dagegen kein besonderer Anlass.
Die Anzeigepflicht für vorübergehende Gaststättengewerbe gilt für Vereine nur dann, wenn diese alkoholische Getränke anbieten.
Für die Anzeige wird eine allgemeine Verwaltungsgebühr in Höhe von 15 Euro erhoben. 






